Musterantrag  auf Erhöhung der Beamtenbesoldung bzw. der 
Versorgungsbezüge

Absender

An das Landesamt für Besoldung 

und Versorgung Nordrhein-Westfalen

Johannstraße 35 
40476 Düsseldorf









Ort,                           Datum 

oder 

An das Personalamt der Gemeinde

Antrag auf Erhöhung der Beamtenbesoldung bzw. der Versorgungsbezüge

Personalnummer: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat mit Beschlüssen vom 09.07.2009 (Az.: 1 A 1525/08) u.a. mehrere Verfahren ausgesetzt, um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, ob die in den Jahren 2003 und 2004 gezahlte Besoldung, bezogen auf die Besoldungsgruppe A 9 BBesO, mit Art. 33 Abs. 5 Grundgesetz (GG) vereinbar gewesen ist. Es hat in seinen Beschlüssen zum Ausdruck gebracht, dass es von der Verfassungswidrigkeit der Netto-Alimentation in den Jahren 2003 und 2004 überzeugt sei. Weitergehende Verfahren, die die Folgejahre betreffen, liegen den Verwaltungsgerichten ebenfalls zur Entscheidung vor.  
Ich beantrage daher, 

meine Besoldung bzw. meine Versorgungsbezüge auf ein verfassungskonformes Niveau anzuheben, das den allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen Rechnung trägt. 

Begründung: 

Gemäß Art. 33 Abs. 5 GG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 BBesG als auch § 70 BeamtVG haben Beamtinnen und Beamte Anspruch auf eine den allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen angepasste angemessene Alimentation. 

Als Indikator sind die Entwicklung der Erwerbseinkommen der Tarifbeschäftigten sowie der Verbraucherpreisindex heranzuziehen. Im Vergleich zu den Erwerbseinkommen haben sich die Beamtenbesoldung und die Versorgungsbezüge in den letzten Jahren unterdurchschnittlich entwickelt. Seit dem Jahr 2003 wurden eine Vielzahl von Kürzungen im Bereich der Besoldung und Versorgung, wie die Streichung des Urlaubsgeldes, Kürzung der Sonderzahlung als auch die Einschnitte im Bereich der Beihilfe – Kostendämpfungspauschale, Nichterstattung der Kosten nichtverschreibungspflichtiger Medikamente – vorgenommen. Zudem erfolgte in den Jahren 2005 bis 2007 keine lineare Anpassung der Bezüge. 
Im Vergleich zu den Erwerbseinkommen haben sich die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge in den letzten Jahren unterdurchschnittlich entwickelt. Die Tarifgehälter sind im Zeitraum von 1990 bis 2007 bei den Beschäftigen in der freien Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zwischen 44,4% und 63,4% gestiegen. Bei den Tarifbeschäftigen im öffentlichen Dienst beträgt der Zuwachs 40,1%. Dagegen haben sich die Beamtenbesoldung bzw. die Versorgungsbezüge im vorgenannten Zeitraum  lediglich um 34,8% entwickelt, wobei die Kürzungen bei den Sonderzahlungen entsprechend berücksichtigt sind. Die Zahlen stammen aus dem vorgenannten Urteil des OVG Münster und wurden vom Land Nordrhein-Westfalen selbst vorgelegt. Sie belegen die Abkopplung der Besoldung und Versorgung von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklung der Beamtenbesoldung bzw. der Versorgungsbezüge hinter der allgemeinen Teuerungsrate zurückgeblieben ist. Neben der Abkopplung vom allgemeinen Lohnniveau ist so zeitgleich ein Verlust der realen Kaufkraft von Beamtinnen und Beamten einhergegangen. 

Diese Faktoren führen dazu, dass das Niveau des zur Verfügung stehenden Einkommens soweit abgesenkt worden ist, dass die Wahrung eines amtsangemessenen Lebensstandards nicht mehr möglich ist. Die derzeitige Besoldung verletzt daher die Ansprüche der Beamtinnen und Beamten im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG gegenüber dem Dienstherrn.  

Im Hinblick auf die Beschlüsse des OVG Münster vom 09.07.2009, sowie die seitens des dbb nrw geführten Musterverfahren wird gebeten, diesen Antrag bis zum Abschluss der vorbenannten Verfahren nicht zu bescheiden, sondern das Verfahren unter Verzicht auf die Einrede der Verjährung und Verwirkung ruhend zu stellen. Für eine diesbezügliche Zusicherung wäre ich ihnen dankbar. 

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)
